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Von der Macht  
der Sprache
Wer die Politik bewegen will, muss mit ihr 
sprechen. Oft passiert das unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit im Hintergrundgespräch. 
Für Gewerkschafter gehört das zum Tages-
geschäft. Manchmal lohnt es sich aber 
auch, über Gespräche zu sprechen, weil de-
ren Inhalt zum Beispiel direkten Bezug zum 
Lebensalltag der Menschen hat. Daher ha-
ben Mitglieder der dbb bundesseniorenver-
tretung Politiker aufgesucht, um deren Sin-
ne für die Belange der älteren Generation 
parteienübergreifend zu schärfen. Dass 
Sprache ein mächtiges Werkzeug ist, macht 
sich mittlerweile auch die IT-Industrie zu-
nutze: Sprachassistenten liegen im Trend, 
bergen aber auch Gefahren. Dennoch kön-
nen sie Seniorinnen und Senioren das Leben 
erleichtern, etwa, indem sie helfen, Funktio-
nen des Zuhauses zu steuern oder den intel-
ligenten Rollator durch die vernetzte Stadt 
der nahen Zukunft navigieren. Mehr zu die-
sen und anderen Themen lesen Sie im aktu-
ellen AiR. br
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Anhörung zum Gesetzentwurf 

Umsetzung der Grundrente  
wird zur Herausforderung
Der dbb begrüßt die Einführung einer steuermit
telfinanzierten Grundrente als Verbesserung für 
langjährig in der gesetzlichen Rentenversiche
rung Versicherte mit unterdurchschnittlichem 
Einkommen. 

dbb Chef Ulrich Silberbach 
warnte aber anlässlich ei
ner Anhörung zum Grund
rentengesetzentwurf im 
Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales am  
22. Januar 2020 in Berlin: 
„Die praktische Umset
zung wird eine Herausfor
derung. Die Zielrichtung 
ist richtig. Die Aufwertung 
kleiner Renten für Men
schen, die viele Jahre für 
ein unterdurchschnittli
ches Gehalt gearbeitet ha
ben, schließt eine Gerech
tigkeitslücke und kann das 
Vertrauen in die gesetz
liche Rente stärken.“ 

Der dbb sehe die hohe ge
sellschaftliche Relevanz der 
Grundrente auch in Bezug 
auf den noch immer herr
schenden Gender Pension 
Gap. „Die Einbeziehung 
von Erziehungs und Pfle
gezeiten ist daher unab
dingbar“, machte der dbb 
Chef deutlich, ebenso der 
Anspruch für Bestands
rentnerinnen und rentner. 

Ebenfalls grundsätzlich  
positiv sei, dass der Refe
rentenentwurf keine „har
te Abbruchkante“ bei 35 
Jahren Grundrentenzeiten 
mehr vorsehe, sondern ei
nen gestaffelten, anstei
genden Zuschlag bei 33 bis 
35 Jahren. „Die naturgemä
ßen Härten einer Stichtags
lösung werden so abgemil
dert“, lobte Silberbach. 

 < Komplizierte  
Regelungen

Mit Blick auf die praktische 
Umsetzung der Grundren
te meldet der dbb unter
dessen massive Bedenken 
an: „Dass die Grundrente 
bürgerfreundlich und un
bürokratisch umgesetzt 
werden kann, ist zum jetzi
gen Stand mehr als frag
würdig. Die vorgesehenen 
Regelungen sind hochgra
dig kompliziert und damit 
verwaltungs und bera
tungsintensiv.“ 21 Millio
nen Rentnerinnen und 
Rentner müssten auf ihre 

Anspruchsberechtigung 
auf eine Grundrente hin 
überprüft werden, das sei 
eine gewaltige zeitliche 
und personelle Dimension. 
„Wie die jährliche Anpas
sung der Renten zum 1. Ju
li eines Jahres zeigt, klappt 
schon die Rentenanpas
sung mit Einkommensan
rechnung nicht in allen  
Fällen wie geplant auto
matisch – Tausende Vor
gänge müssen händisch 
bearbeitet werden“, warn
te der dbb Bundesvorsit
zende. Hinzu kämen zen
trale Fragen, ob und wie 
die Einkommen der Ehe
gatten oder Partner der 
betroffenen Rentnerinnen 
und Rentner beziehungs
weise ausländische Ein
künfte geprüft werden 
können. „Hier verfügen 
zum Teil weder die Finanz
ämter noch die Rentenver
sicherungsträger über die 
notwendigen Informatio
nen. Für den geplanten Da
tenaustausch ist zudem ei
ne völlige Neuentwicklung 
der entsprechenden Struk
turen erforderlich. Der Ge
setzentwurf bleibt konkre
te Antworten auf diese 
Probleme schuldig“, kriti
sierte Silberbach und regte 
für das weitere Gesetzge

bungsverfahren an, pau
schale Regelungen als Lö
sung in Betracht zu ziehen.

 < Gleichbehandlungs- 
gebot beachten

Verfassungsrechtlich 
sieht der dbb die Un
gleichbehandlung von 
Ehepaaren oder eingetra
genen Lebenspartner
schaften und unverheira
teten Paaren kritisch. 
Dem Grundrentengesetz
entwurf nach wird das 
gemeinsame Einkommen 
nur bei den gesetzlichen 
Partnerschaften geprüft. 
Bei unverheirateten Paa
ren seien daher Konstel
lationen möglich, bei de
nen ein Partner Grund
rente beziehe, während 
der andere Partner über 
ein hohes Alterseinkom
men verfüge. „Das könn
te dem Gleichbehand
lungsgebot nach Art. 3 
GG in Verbindung mit 
Art. 6 GG widersprechen, 
wonach die Ehe einen  
besonderen Schutz ge
nießt“, heißt es in der dbb 
Stellungnahme. Das Bun
deskabinett hat den Ge
setzentwurf am 19. Feb
ruar 2020 verabschiedet. 
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BRH NRW

Wohnungsnot und Leerstände
Senioreneinrichtungen sind nicht nur kostspielig, sondern auch selten be
liebt. Die meisten Menschen möchten gerne zu Hause alt werden. Gleichzei
tig werden ihre Wohnungen oder Einfamilienhäuser zu groß und zuneh
mend zur Last, gerade wenn sie verwitwen. Findige Lösungen sind möglich.

Bremens Altbürgermeister 
Henning Scherf hatte die 
Problematik auf der Fach
tagung der dbb bundes
seniorenvertretung 2019 
aufgegriffen: „Einsamkeit 
macht viele ältere Men
schen krank“, sagte der 
überzeugte Bewohner ei
ner SeniorenWohnge
meinschaft und mahnte, 
frühzeitig vorzusorgen. 

An der Wohnungsnot, vor 
allem in den größeren 
Städten, wird sich so 
schnell nichts ändern. 
Dort liegt die Leerstands
quote durchschnittlich bei 
zwei Prozent. Viel zu we
nig, wie Mitarbeiter der 
Wohnungsämter sagen. 
Was also tun? Bauen, bau
en, bauen? Auch dagegen 
gibt es zahlreiche Wider
stände, von Anwohnern 
über Landwirte, die ihre 
Äcker behalten wollen, bis 
hin zu Umweltschützern.

Können Seniorinnen und 
Senioren selbst einen Bei

trag gegen die Wohnungs  
not leisten? Ist es in ihrem 
Interesse, dass sie zum 
Teil in viel zu großen Im
mobilien leben und dort 
vereinsamen, während 
Wohnungssuchende auf 
dem Markt keine Angebo
te finden? Vielleicht gibt 
es betagte Hausbesitzer, 
die gern ihr Obergeschoss 
vermieten würden, wenn 
man ihnen das Problem 
mit dem gemeinsamen 
Treppenhaus löst? Viel
leicht gibt es Senioren,  
die gern ihre 100Qua
dratmeterWohnung ge
gen eine halb so große 
tauschen würden, wenn 
das jemand für sie in die 
Hand nähme? Vielleicht 
wären viel mehr ältere 
Menschen bereit, das An
gebot „Wohnen gegen 
Hilfe“ in Anspruch zu neh
men, wofür vor allem in 
UniStädten Interessierte 
gesucht werden. Mögli
cherweise muss man sich 
mehr Zeit nehmen, dies 
älteren Menschen, die 

lange allein gelebt haben, 
zu vermitteln.

Der BRH NRW wird gute 
Beispiele aus der Praxis 
zusammentragen und im 

Frühjahr eine Diskussions
veranstaltung durchfüh
ren. Unser Ziel ist es zu 
zeigen, dass auch ältere 
Menschen aktuelle Prob
leme unserer Gesellschaft 
erkennen und dort, wo es 
möglich ist, ihren Beitrag 
zur Lösung leisten wollen.

 Martin Enderle,  
 Vorsitzender BRH NRW 

 < Besoldungsanpassung ab 1. März 2020

Zum 1. März 2020 gelten für die Beamtinnen und Be
amten des Bundes sowie des Landes Niedersachsen 
neue Besoldungstabellen. Nachdem mit dem Bundes
besoldungs und versorgungsanpassungsgesetz 
2018/2019/ 2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020) für die 
Beamtinnen und Beamten des Bundes die Dienst und 
Versorgungsbezüge bereits zum 1. März 2018 um 2,99 
Prozent und zum 1. April 2019 um 3,09 Prozent ange
passt wurden, folgt die dritte Anpassung in Höhe von 
1,06 Prozent zum 1. März 2020. Für die Beamtinnen 
und Beamten des Bundes wurde das BBVAnpG 2018/ 
2019/2020 somit vollständig umgesetzt. In Nieder
sachsen wurden die Bezüge mit dem Niedersächsi
schen Besoldungs und Versorgungsanpassungsgesetz 
2019/2020/2021 (NBVAnpG 2019/2020/2021) bereits 
zum 1. März 2019 um 3,16 Prozent erhöht. Mit der ver
öffentlichten Tabelle folgt die zweite Anpassung zum 
1. März 2020 in Höhe von 3,2 Prozent. Am 1. März 2021 
werden die Bezüge um weitere 1,4 Prozent erhöht. 

Die aktuellen Grundgehaltstabellen stehen auf dbb.de 
zur Verfügung.
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